
Sehr geehrte Mitglieder, 

die Neuzuordnung der Kurzwaffenbezirke hat ist vielen Vereinen für große Diskussionen gesorgt. Es 

wurde bemängelt, dass man die Vereine nicht direkt informiert hat, sondern „nur“ ein Hinweis auf der 

Startseite der Homepage auf die Änderung hingewiesen hat. 

Hierzu einige Hinweise: 

1. Auszug aus der Satzung des LV4: 

§5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Lfd. Nr. 2: Die Vereine haben die Anzahl der dem LV 4 NRW angeschlossenen Mitglieder und deren 

Anschrift dem Landesverband in Textform zu nachfolgend genannten Zwecken mitzuteilen. 

Jede personelle Veränderung des Vorstandes eines Vereins ist der Landesgeschäftsstelle unverzüglich 

mitzuteilen. Gleiches gilt für Änderungen im Vorstand oder der Postanschrift des Vorstandes und des 

vereinbarten Ansprechpartners. Vorstandsmitglieder müssen Mitglied im LV 4 NRW sein. Der Verein hat 

auch dafür Sorge zu tragen, dass der LV 4 NRW immer über aktuelle Daten seiner Mitglieder verfügt. 

 

Eine Benachrichtigung per E-Mail hat nicht stattgefunden, da von den derzeitig 660 Vereinen nur 460 

eine E-Mail hinterlegt haben. Ob diese noch alle erreichbar/gültig sind, ist sehr fraglich.  

Eine Benachrichtigung auf dem Postweg hätte den Verband rund 570€ gekostet. 

------------------------------------------------------- 

2. LV4 Homepage: 

Um sich mit aktuellen Informationen zu versorgen, sollte ein regelmäßiger Blick auf die tagesaktuelle 

LV4 Homepage für jeden Verein und seiner Mitglieder eine Selbstverständlichkeit sein. Diese „Pflicht“ 

sollte intern noch einmal angesprochen werden. 

Die Startseite und/oder die Seite „AKTUELLES!!“ sollte für die Vereine der erste Anlaufpunkt sein! 

Gerade in den letzten Monaten ist es zu kurzfristigen Änderungen im waffenrechtlichen Bereich durch 

die Behörden gekommen, die es erforderlich machen, die Mitglieder zeitnah zu informieren. Der 

postalische Weg ist hierfür völlig ungeeignet. 

Auch in Telefonaten rund um das Thema „Befürwortungen“ ist aufgrund der Fragestellungen immer 

wieder festzustellen, dass die Homepage kaum oder gar nicht von den Schützen gelesen wird. 

3. Bitte an die Vereine: 

Um zukünftig eine Erreichbarkeit der Vereine per E-Mail zu erreichen, möchten wir sie bitten die 

Kontaktdaten für den Ansprechpartner des Vereins und ggf. der Mitglieder zu aktualisieren. 

Der Verband wäre dann in der Lage mit einer BCC-Mail die Vereine kurzfristig zu informieren. Der 

Datenschutz wäre damit auch gewahrt. 

 

Vielen Dank für euer Verständnis und Zuarbeit. 

 

BDS-Landesverband 4 NRW 


